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Abteilungsordnung  
 
 
 
Allgemeines: 
 
Der Sinn und Zweck dieser Ordnung soll sein, den Ra hmen, den die 
Satzung des Hauptvereins bildet, mit weiteren, für eine Tennisab- 
teilung relevanten Bestimmungen auszufüllen.  
 
 
1. Mitgliedschaft 
 

Die Abteilung besteht aus ordentlichen und aus juge ndlichen 
Mitgliedern. Ordentliches Mitglied ist, wer das 18.  Lebensjahr 
vollendet hat. 
 
Die Mitgliederzahl ist auf 40 ordentliche Mitgliede r pro Platz 
beschränkt. Über eine Aufnahme in die Tennisabteilu ng ent- 
scheidet die Abteilungsleitung. Die Aufnahmegebühr wird vom 
Ausschuss des Vereins in Verbindung mit der Tennisa bteilungs- 
leitung festgesetzt. 
Der Aufnahmeantrag bedarf der Schriftform.  

 
 
2. Beendigung der Mitgliedschaft 
 

Für die Beendigung der Mitgliedschaft bei der Tenni sabteilung 
gilt §§ 4.2 - 4.6 der Vereinssatzung sinngemäß. 
Neben den in § 4.3 der Vereinssatzung genannten Aus schlussgrün- 
den kann einem Mitglied auch wegen grober und mehrm aliger Ver- 
stöße gegen die Abteilungs-, Spiel- oder Platzordnu ng die Mit- 
gliedschaft zur Tennisabteilung entzogen werden. Üb er den Aus- 
schluss eines Mitgliedes entscheidet die Abteilungs leitung in 
Verbindung mit dem geschäftsführenden Ausschuss. Ge gen diese 
Entscheidung kann der Betroffene, innerhalb von 2 W ochen nach 
Zustellung, Einspruch einlegen. Über den Einspruch entscheidet 
die nächste Mitgliederversammlung der Tennisabteilu ng in ge- 
heimer Wahl. Dem Betroffenen ist vor der Abstimmung  über sei- 
nen Einspruch vor der Mitgliederversammlung ausreic hend Gele- 
genheit zur Rechtfertigung zu geben. 
 
 

3. Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
Die Rechte und Pflichten der Mitglieder beginnen mi t dem Tag der 
erfolgten Aufnahme. Die allgemeinen Rechte der Mitg lieder 
bestehen in erster Linie in der Teilnahme am Verein sleben und in 
der Ausübung des Wahl- und Stimmrechts.  
 
Die Ausübung des Wahl- und Stimmrechts ist auf orde ntliche 
Mitglieder beschränkt. Das gleiche gilt für die Wäh lbarkeit in 
die Abteilungsleitung. 
 
Jedes Erwachsene Mitglied ist verpflichtet 2 Stunde n 
Arbeitsdienst während der Spielsaison zu leisten od er 
Ersatzweise 25,00 € zu bezahlen. (geä. 01.03.02) 
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4. Organ der Abteilung 
 

Die Abteilung wird von der Abteilungsleitung getrag en. 
 
 
Abteilungsleitung: 
 
Abteilungsleiter 
Stellv. Abteilungsleiter 
Sportwart 
Jugendwart 
Schriftführer 
2 Beisitzer 
 
 
Die Führung der Abteilung obliegt ausschließlich de n Mitgliedern 
der Abteilungsleitung. Sie hat nach demokratischen Grundsätzen 
zu erfolgen. Die Abteilungsleitung ist verpflichtet , die 
Abteilungsgeschäfte im Sinne der Abteilungsordnung,  der Spiel- 
und Platzordnung abzuwickeln und für einen geregelt en 
Spielbetrieb Sorge zu tragen. 
Über die Sitzungen der Abteilungsleitung ist ein Pr otokoll zu 
führen. Abschriften vom Sitzungsprotokoll erhalten neben den 
Mitgliedern der Abteilungsleitung auf Wunsch auch d ie 
Vorstandschaft des Hauptvereins. 
 
Die Abteilungsleitung ist beschlussfähig, wenn 4 ih rer Mitglie- 
der anwesend sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmeh rheit ge-
fasst. 
 
Die Tätigkeit der Abteilungsleitung ist ehrenamtlic h. 

 
 
5. Mitgliederversammlung, Amtszeit und Rücktritt de r 

Abteilungsleitung  
 
Als ordnungsgemäße Versammlungen gelten: 
 
a) eine ordentliche Mitglieder-Jahreshauptversammlu ng 
b) außerordentliche Mitgliederversammlungen. 
 
Die ordentliche Mitglieder- Jahreshauptversammlung wird alle 
2 Jahre und zwar im Monat Oktober einberufen. (geä.  01.12.06) 
 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden auf  Beschluss 
der Abteilungsleitung statt, oder wenn die Hälfte d er ordent- 
lichen Mitglieder mit Namensunterschrift, unter Ang abe der 
Gründe und des Zwecks, dies beantragt. Ort und Zeit  der Ver- 
sammlung ist den Mitgliedern 2 Wochen vorher schrif tlich be- 
kannt zugeben. Anträge von Mitgliedern müssen eine Woche vor 
der Versammlung der Abteilungsleitung vorliegen. 
 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind schri ftlich 
niederzulegen und vom jeweiligen Versammlungsleiter  zu unter- 
zeichnen. Bei der Beschlussfassung und Wahl entsche idet die ein- 
fache Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 
Eine Stimmübertragung ist nicht zulässig. 
 

 
 
 

In der ordentlichen Mitglieder- Jahreshauptversamml ung ist 
 

a) von der Abteilungsleitung über die Tätigkeit des  abgelaufenen 
Jahres zu berichten. Vor einer Wahl vom Wahlvorstan d die 
Entlastung der Abteilungsleitung einzuholen. 

 
b) Vom Wahlvorstand die Neuwahl der Abteilungsleitu ng vorzu-

nehmen, sofern die 2jährige Amtszeit abgelaufen ist . Die 
Neuwahl erfolgt in allgemeiner, gleicher und geheim er Wahl 
auf die Dauer von 2 Jahren, wobei jeweils der Zeitp unkt der 
Neuwahl der Tag der offiziellen Amtsübernahme ist. 

 
 
In die Abteilungsleitung gewählt ist, wer die einfa che Mehrheit 
der bei der Mitgliederversammlung anwesenden ordent lichen 
Mitglieder auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichhei t ist eine 
Stichwahl durchzuführen. 
 
Tritt ein bzw. treten bis zu zwei Mitglieder der Ab teilungs-
leitung innerhalb einer Wahlperiode zurück, so könn en bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch Vertre ter berufen 
werden. Bei der nächsten Mitgliederversammlung sind  dann für 
diese Posten neue Abteilungsmitglieder zu wählen. 
 
Treten drei oder mehrere Mitglieder der Abteilungsl eitung zu-
rück, so sind innerhalb 4 Wochen Neuwahlen in Form einer außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung durchzuführen. A uf dieser 
wird dann eine neue Abteilungsleitung gewählt. 
 
Für die Wahl von Delegierten aus der Tennisabteilun g zur 
Delegiertenversammlung nach § 8 der Vereinssatzung gelten die 
Regelungen für die Wahl zur Abteilungsleitung sinng emäß. 
 
Der Beirat ist nicht wählbar. Er wird von der Abtei lungsleitung 
berufen, um bei Fach- und Sachfragen der Abteilungs leitung 
beratend zur Seite zu stehen bzw. um spezielle Aufg aben zu 
übernehmen. Der Beirat hat die gleiche Amtszeit wie  die 
Abteilungsleitung. Er ist nach jeder Neuwahl der Ab teilungs-
leitung von dieser neu zu bestätigen, oder gegebene nfalls neu zu 
besetzen. 

 
 
6. Schlußbestimmung 

 
Die Neufassung bzw. Änderung der Abteilungsordnung bedarf der 
Zustimmung von zwei Drittel bei einer Mitgliederver sammlung 
anwesenden Mitglieder. 
Die Abteilungsordnung tritt durch Versammlungsbesch luss vom 
26.1.1979 in Kraft. 
 
Ergänzt und in die jetzige Form abgewandelt in den Mitglieder-
versammlungen am 03.04.97/01.03.02/18.11.03/02.11.0 6. 
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Spiel- und Platzordnung 
 
 
1.  Sinn und Zweck 

 
Die Spielordnung kann kein Allheilmittel sein für a lle 
auftretenden Differenzen während des Spielbetriebs.  Sie soll 
nur die Rechte und Pflichten der Mitglieder auf uns erer 
Anlage aufzeigen. Voraussetzung für einen reibungsl osen 
Ablauf des Spielbetriebs ist in jedem Fall Vernunft  und 
Kameradschaftlichkeit. 
 

2. Verhalten auf der Anlage 
 

a) Jeder Benutzer der Anlage hat sich so zu verhalt en, dass 
die anderen Benutzer nicht gestört oder belästigt w erden.  

 
b) Das Betreten der Plätze ist nur den Spielern, Sc hieds- 

richtern, Balljungen und bei Turnierspielen den Bet reuern 
gestattet.  

 
c) Die Plätze sind nach dem Spiel von den Spielern mit den 

dafür vorhandenen Geräten abzuziehen. Bei Trockenhe it ist 
dem dafür zuständigen Gelegenheit zum Berieseln der  
Plätze zu geben.  

 
d) Das Betreten des Vereinsheims mit Tennisschuhen ist 

nicht gestattet.  
 
e) Die Umkleidekabinen sowie auch der rückwärtige E in- bzw. 

Ausgang des Vereinsheims und die Türen zur Tennisan lage 
sind beim Verlassen abzuschließen.  

 
f) Jedes Mitglied der Tennisabteilung kann gegen ei ne 

Schutzgebühr einen Schlüssel zur Tennisanlage erhal ten.  
 
g) Mitgebrachte Gegenstände, insbes. Flaschen, Gläs er,  

Schachteln, Dosen und dergleichen sind beim Verlass en des 
Platzes wieder mitzunehmen.  

 
h) Hunde sind auf der Anlage unerwünscht.  

 
3. Öffnung der Plätze 

 
Die Plätze sind während der Tennissaison von 7.00 U hr bis 
21.45 Uhr geöffnet. Bei starkem Regen, Wasserpfütze n auf den 
Spielfeldern und bei Staubtrockenheit sind die Plät ze für 
den Spielbetrieb gesperrt. Ferner kann die Abteilun gsleitung 
und der Beirat die Plätze vorübergehend sperren  
 
a) wenn sie unbespielbar sind  
 
b) wenn Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden (s oweit 

möglich nicht in der Hauptspielzeit) oder  
 
c) wenn sie für das Training oder  
 
d) die Abwicklung von Turnieren benötigt werden. 
 
Die Termine hierfür sind dem Aushang zu entnehmen.  

 

4. Kleidung 
 

Es darf nur in Tenniskleidung und mit Tennisschuhen  gespielt 
werden. Maßgeblich ist die Wettspielordnung des DTB . 

 
 
5. Hauptspielzeit 

 
Hauptspielzeiten sind Samstage, Sonn- und Feiertage  und 
an Werktagen ab 16.00 Uhr. 
 
 

6. Spielberechtigung 
 

a) Spielberechtigt sind alle Mitglieder der Tennisa bteilung 
der SG Walhalla mit aktueller Spielberechtigungskar te. Im 
Spielbetrieb sind alle Mitglieder mit gleichen Rech ten 
ausgestattet. Nicht berufstätige Jugendliche und Ki nder haben 
während der Hauptspielzeiten die Plätze für Erwachs ene nach 
Aufforderung freizumachen. 

 
Dies gilt nicht, wenn ein Erwachsener am Spiel bete iligt 
ist. 

 
b) Gäste sind nur spielberechtigt, wenn sie mit ein em Mitglied 

der Tennisabteilung spielen. Während der Hauptspiel zeiten 
sind Gäste nur spielberechtigt, wenn bei Spielbegin n die 
Anlage nicht von Mitgliedern beansprucht wird. 
 
Die Gastspielergebühr beträgt pro Stunde und Platz für 
Erwachsene 7,00 € und für Kinder 2,00 € (geä. 05.06 .09). 
Das Spiel mit dem Gastspieler ist vor Beginn vom Mi tglied 
in die aufgelegte Gästeliste unter Angabe des Spiel beginns 
und des Namens des Mitglieds einzutragen. Es ist da s Schild 
(Gastspieler) in der Platzbelegungstafel einzuhänge n. Nach 
Spielende ist die aktuelle Uhrzeit einzutragen. Die  
Gastspielergebühren werden durch die SGW jeweils am  
Saisonende vom Mitglied mittels Lastschriftverfahre n über das 
Beitragskonto eingezogen. Das Mitglied haftet für a lle vom 
Gastspieler verursachten Schäden. Für Gastspieler b esteht 
kein Versicherungsschutz. 
 
Platzbelegungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn  ein 
Spieler hierzu auf dem Vereinsgelände anwesend ist und 
verbleibt. Nach Ablauf der eingetragenen Spielzeit kann 
weitergespielt werden bis der Platz von anderen Mit gliedern 
beansprucht wird. Die ursprüngliche Eintragung in d er Tafel 
darf nicht verändert werden. 
Voreintragungen und Scheineintragungen zu Gunsten a nderer 
sind nicht gestattet und verstoßen gegen die Spielo rdnung. 
Nach Möglichkeit sind die Eintragungen so vorzunehm en, dass 
keine Leerzeiten entstehen. Kein Mitglied hat bei s tarkem 
Andrang Anspruch auf mehr als eine Spielstunde tägl ich wäh- 
rend der Hauptspielzeit. 
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7. Belegungsmodus 
 

a) Jedes Mitglied hat sich vor Spielbeginn an der v orhandenen 
Tafel mit seinem Mitgliedsausweis (Namensschild) 
einzutragen. Die Spielzeit beträgt l Stunde für ein  Einzel 
und 1,5 Stunden für ein Doppel incl. abziehen des P latzes 
durch die Spieler. 

 
Die Namensschilder sind an der Tafel unter jener Uh rzeit 
anzubringen, zu der die Spieler auch den Platz betr eten. 
Bei einem Einzel sind somit 2 Schilder unter der gl eichen 
Uhrzeit anzubringen. Bei einem Doppel sollen 2 Schi lder den 
Spielbeginn und 2 Schilder das Ende der Spielzeit a nzeigen 
(um eine halbe Stunde verschoben). 

 
Platzbelegungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn  ein 
Spieler hierzu auf dem Vereinsgelände anwesend ist und 
verbleibt. Nach Ablauf der eingetragenen Spielzeit kann 
weitergespielt werden bis der Platz von anderen Mit gliedern 
beansprucht wird. Die ursprüngliche Eintragung auf der 
Tafel darf nicht verändert werden. 
Voreintragungen und Scheineintragungen zu Gunsten a nderer 
sind nicht gestattet und verstoßen gegen die Spielo rdnung. 
Nach Möglichkeit sind die Eintragungen so vorzunehm en, dass 
keine Leereiten entstehen. Kein Mitglied hat bei st arkem 
Andrang Anspruch auf mehr als l Spielstunde täglich  während 
der Hauptspielzeit. 
 

b) Für Platz 3 kann von Montag - Freitag in der Zei t von 
7.00 - 16.00 Uhr eine Reservierung vorgenommen werd en. Die 
Spieldauer beträgt l Stunde. Die Eintragung in die Reservie- 
rungsliste kann jeweils schon ab Samstag für die ko mmende 
Woche vorgenommen werden, wobei beide Spielpartner einzu- 
tragen sind. Es sind maximal 2 Eintragungen möglich . 
 
Während der Ferienzeit können Kinder und nicht beru fstätige 
Jugendliche den Voreintrag für Platz 3 nicht in Ans pruch 
nehmen. 
 
 

8. Trainerstunden 
 

Trainerstunden dürfen nur von Personen erteilt werd en, die 
eine Genehmigung der Abteilungsleitung besitzen. Di ese kann 
nur an Mitglieder der Tennisabteilung erteilt werde n. Der 
Belegungsplan ist dem Aushang zu entnehmen. 
Trainerstunden sind grundsätzlich auf Platz 3 abzuh alten.  

 
 
9. Änderung der Spiel-, Platz- und Ranglistenordnun g 
 

Die Abteilungsleitung ist berechtigt, künftig notwe ndig wer- 
dende Änderungen der Spiel- Platz- und Ranglistenor dnung 
durchzuführen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Richtlinien für die Vereinsmeisterschaften  

Teilnehmer:         An den Vereinsmeisterschaften s ind alle Mitglieder der 
Tennisabteilung der SGW teilnahmeberechtigt. 

Disziplinen:         Die Abteilungsleitung legt fes t, in welchen 
Disziplinen Vereinsmeisterschaften ausgetragen werd en. 
Werden in einer Disziplin sogenannte 
A- und B- Meisterschaften ausgetragen, ist für die 
Zuordnung zu der jeweiligen Gruppe die Platzierung in 
der Rangliste maßgebend. In Grenzfällen entscheidet  der 
Sportwart. Der amtierende Meister der Gruppe B rück t bei 
den nächsten Vereinsmeisterschaften in die 
Gruppe A auf. Für die Gruppe B ist er in diesem Jah r 
nicht spielberechtigt. In allen Disziplinen wird üb er 2 
Gewinnsätze gespielt. Es gilt die Wettspielordnung des 
BTV bzw. ergänzend die des DTB. 

Ballmarke: Es wird mit Bällen der vom DTB für diese s Jahr 
vorgeschriebenen Marke gespielt. 

Startgebühr:         Die Startgebühr wird von der A bteilungsleitung 
festgesetzt. 

Turnierleitung:      Die Turnierleitung obliegt dem  Sportwart bzw. den vom 
Sportwart eingesetzten Personen. 

Schiedsrichter:      Die Turnierleitung benennt die  Schiedsrichter aus dem 
Kreise der Spieler. Die benannten Spieler haben sic h für 
dieses Amt zur Verfügung zu stellen. 

Oberschiedsrichter: Als Oberschiedsrichter fungiert  die an den 
Tennisbezirk gemeldete, bzw. eine vom Sportwart 
bestimmte Person. 

Setzliste: Die Teilnehmer werden nach ihren Platzie rungen in der 
Rangliste am Tage der Auslosung gesetzt. Bei 
Teilnehmern, die keine Platzierung in der Rangliste  
aufweisen, und in Zweifelsfällen entscheidet der 
Sportwart. 

Setzanzahl:          Die Anzahl der zu setzenden Pe rsonen wird durch die 
Anzahl der teilnehmenden Personen pro Disziplin 
bestimmt. 

4er Feld = 2 Personen 
8er Feld = 2 - 4  Personen 

16er Feld = 4 - 6  Personen 
32er Feld = 6 - 8  Personen 

Setzreihenfolge:     Obere Hälfte: 1 - 8 - 6 - 4  
Untere Hälfte:    3 - 5 - 7 - 2  

Allgemeines:         Zum Turnierbeginn sollen alle Teilnehmer an der VM 
spielbereit auf der Tennisanlage anwesend sein und dort 
auch verbleiben. Das Verlassen der Anlage sollte mi t der 
Turnierleitung abgesprochen sein. Spieler, die 
15 Minuten nach dem 1. Aufruf nicht zum Spiel antre ten, 
können vom Turnier ausgeschlossen werden. 

Die Termine für die Anmeldung, Auslosung und den Tu rnierbeginn werden 
rechtzeitig am Informationsbrett bekanntgegeben. 

 


